
Versorgungsstruktur
gesetz
Positionen des Bündnis Gesund-
heit 2000 im Freistaat Sachsen

Die Mitglieder des Sächsischen 
Bündnis Gesundheit 2000 im Frei-
staat Sachsen haben sich sehr inten-
siv mit dem Entwurf des GKV-Versor-
gungsstrukturgesetzes (GKV-VStG) 
auseinandergesetzt und Stellungnah-
men dazu erarbeitet.
Das Bündnis und insbesondere die 
Sächsische Landesärztekammer 
(SLÄK) schließen sich der Position der 
Bundesärztekammer an. Die mit dem 
Gesetz beabsichtigten Ziele, wie die 
Sicherstellung einer flächendecken-
den, bedarfsgerechten und wohnort-
nahen medizinischen Versorgung, 
die Verbesserung der Verzahnung 
der Leistungsbereiche sowie die 
Sicherstellung eines schnellen Zu -
gangs zu Innovationen, werden von 
der Bundesärztekammer grundsätz-
lich begrüßt.
Die sächsischen Zahnärzte hatten 
sich vom GKV-VStG versprochen, 
dass die im Referentenentwurf ge -
plante Strukturreform umgesetzt 
würde. Dies hätte den Wegfall der  
strikten Budgetierung und Ausrich-
tung der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung am tatsächlichen Behand-
lungsbedarf beinhaltet. Des Weite-
ren sollte das Morbiditätsrisiko wie-
der auf die Kassen übergehen. Dies 
wurde im GKV-VStG nicht umge-
setzt, sondern es wird weiterhin eine 
Obergrenze für die Gesamtvergü-
tung festgelegt und die KZV über-
prüft die Einhaltung der Obergrenze 
ebendieser. Die sächsischen Zahn-
ärzte fordern daher die Aufnahme 
der oben genannten Strukturrefor-
mansätze in das GKV-VStG und eine 
Angleichung der Vergütung zwi-
schen neuen und alten Bundeslän-
dern.
Die Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen (KVS) sieht als wichtigste 

Forderung im Rahmen des GKV-VStG 
die Angleichung der Gesamtvergü-
tungsbasis an den Behandlungsbe-
darf im Rahmen einer Konvergenz-
phase, wobei die notwendigen Mit-
tel dafür von den Krankenkassen 
aufgebracht werden sollen. 
Die KV befürchtet, dass die im GKV-
VStG festgelegte Regionalisierung 
der Honorarverteilung und der Weg-
fall der einheitlichen Vorgaben zur 
Ermittlung der Gesamtvergütung 
dazu führen, dass die Wirtschafts-
kraft der Länder Verhandlungen zu -
künftig dominieren wird. Positiv ist 
allerdings, dass die KVen in Zukunft 
wieder allein über die Honorarvertei-
lung entscheiden. Die KVS unter-
stützt außerdem die kleinräumige 
Versorgungssitzplanung und die Fle-
xibilisierung der Bedarfsplanung. 
Außerdem lehnt die KV die Schaf-
fung eines eigenständigen Versor-
gungsbereiches der spezialärztlichen 
Versorgung unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen ab.
Der NAV-Virchow-Bund heißt es 
gut, dass im GKV-VStG der Ärz-
temangel und die Gefährdung der 
flächendeckenden Versorgung aner-
kannt werden und dem entgegen 
wirkende Anreize geschaffen wer-
den. Des Weiteren werden die Rege-
lungen bezüglich der Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZs) – Art des 
Anstellungsverhältnisses in MVZs, 
Öffnung für Ärztenetze oder Ver-
bände als Betreiber – vom NAV-Vir-
chow-Bund begrüßt. Ein anerken-
nenswerter Punkt ist für den Bund 
auch die wieder zunehmende Regio-
nalisierung der Honorarvergütung 
und die strikte Trennung allgemein- 
und fachärztlicher Honorartöpfe. 
Allerdings wird vom Bund gefordert, 
dass Vergütungsregeln klar und 
transparent sind und dass Möglich-
keiten zur Kostenerstattung erwei-
tert werden.
Die Krankenhausgesellschaft 
Sachsen (KHG) bemängelt am GKV-
VStG, dass im Bereich der onkolo-
gisch ambulanten Leistungen die Be -
handlungsmöglichkeiten für Krebs-
patienten eingeschränkt werden. 
Außerdem fordert die KHG die Strei-
chung des Vergütungsabschlags, der 
bei ambulanten spezialärztlichen 
Leistungen zu Lasten der Kranken-

häuser geht. Nach Auffassung der 
KHG werden durch die Neuerungen 
im Bereich der MVZs ebensolche 
MVZs benachteiligt, die sich in Kran-
kenhausträgerschaft befinden, da so 
Krankenhäusern in öffentlicher Trä-
gerschaft eine Gründung von MVZs, 
durch die dafür vorgegebene Rechts-
form der GmbH oder Personenge-
sellschaft, überwiegend verwehrt ist. 
Bezüglich der im GKV-VStG festge-
legten Regelungen zum Notdienst 
fordert die KHG eine gleichberech-
tigte Einbindung der Krankenhäuser 
in die ambulante Notfallversorgung 
(Vergütung und Abrechnung).
Begrüßt wird durch die KHG die Bil-
dung eines gemeinsamen Gremiums 
zu sektorenübergreifenden Versor-
gungsfragen. Bemängelt wird die 
Neuregelung des Entlassungsmana-
gements nach Krankenhausaufent-
halt, da Nachsorgemöglichkeiten oft 
nicht in erforderlichem Maß zur Ver-
fügung stehen und die Gesetzesän-
derung diese Probleme nicht löst. 
Über den Gesetzesentwurf hinausge-
hend fordert die KHG eine Klarstel-
lung zur Aufwandspauschale, die 
Aufnahme der Gesetzgebungsvor-
schläge des DKG-Fachausschusses 

„Recht und Verträge“ in das GKV-
VStG und die Aufhebung der GKV-
FinG-Kürzungen im Jahr 2012 sowie 
im Jahr 2013 eine rechtsfeste Ablö-
sung der Grundlohnrate durch den 
Orientierungswert. Die KHG unter-
stützt die Gesetzgebungsinitiative 
des Freistaates Sachsen zu Geriatri-
schen Institutsambulanzen
Die Sächsische Landesapotheker-
kammer und der Sächsische Apo-
thekerverband bemängeln, dass 
Aspek  te einer strukturellen Verbesse-
rung der Arzneimittelversorgung im 
Kabinettsentwurf keine Berücksichti-
gung gefunden haben. Die Apothe-
kerschaft erbittet die Unterstützung 
der Staatsregierung für einen zu 
erwartenden Änderungsantrag, wel-
cher die Erprobung und spätere flä-
chendeckende Einführung des zwi-
schen der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung und der ABDA-Bundes-
vereinigung Deutscher Apotheker-
verbände vereinbarten, gemeinsam 
von Ärz -ten und Apothekern entwi-
ckelten Versorgungskonzeptes („ABDA- 
KBV-Modell“) zum Ziel hat.
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Der Verband medizinischer Fach-
berufe e.V. fordert insbesondere die 
Einbeziehung der Fach- und Sach-
kompetenz des Verbandes als 
be rufsständige Vertretung. Neben 
der Kompatibilität mit dem ärztli-
chen Berufsrecht müssen auch die 
bereits vorhandenen Kompetenzen 
von Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) durch die grundständige Aus-
bildung sowie die durch die BÄK 
entwickelten curricularen Weiterqua-
lifizierungen berücksichtigt werden. 
Der Verband betont, dass die stär-
kere Einbeziehung von Gesundheits-
fachberufen  kein  Mittel gegen den 
Ärztemangel ist. Vielmehr bietet das 
Arbeiten im therapeutischen Team 

die Möglichkeit einer guten und indi-
viduellen medizinischen  Versorgung 
und  eine effiziente Ressourcennut-
zung. Das kann die Arbeitszufrieden-
heit der Akteure verbessern. Es  geht  
nicht um die Profilierung einzelner 
Gesundheitsberufe! Dem Handeln 
der verschiedenen Akteure muss 
eine patientenorientierte Sichtweise 
zugrunde liegen. Über eine multi- 
und interdisziplinäre Zusammenar-
beit müssen sie zu einer weitgehen-
den Vernetzung und einer bedarfs-
gerechten Ausrichtung der beste-
henden Versorgungsangebote bei-
tragen.  Es geht also nicht um pfle-
gerische Maßnahmen durch den 
Pflegedienst auf der einen Seite und 

medizinische Behandlung durch das 
Praxisteam auf der anderen, sondern 
um die Wahrnehmung des Patienten 
in seiner individuellen Situation und 
das Aufzeigen begleitender Maßnah-
men zur Neudefinition von Lebens-
qualität im Krankheitsprozess und 
zur Neugestaltung des Lebensumfel-
des und Lebensplans. Dafür müssen 
perspektivisch finanzielle Mittel für 
zum Beispiel multiprofessionelle 
Teambesprechungen im ambulanten 
Versorgungsbereich zur Verfügung 
gestellt werden.

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. med. Michael Nitschke-Bertaud
Vorstandsmitglied
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Gesundheitspolitik

Sächsischer Kranken
haustag 2011
Gesundheitsversorgung, 
Ärzte man gel und Demografie
 
Der Vorstandsvorsitzende der Kran-
kenhausgesellschaft Sachsen, Herr 
Dieter Blaßkiewitz, wies zur Eröff-
nung des Sächsischen Krankenhaus-
tages am 17. 10. 2011 in Dresden  
auf die erfolgreiche und flächende-
ckende Neugestaltung der Kranken-
hauslandschaft in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten hin und ergänzte: 

„Zu  gleich haben sich die Kranken-
häuser für die ambulante und spezi-
alärztliche Versorgung der Bevölke-
rung geöffnet und bilden somit 
komplexe Versorgungseinrichtungen 
mit spezifischen Aufgaben in urba-
nen und ländlichen Strukturen.“.
Auf den Mangel an Fachkräften in 
deutschen Krankenhäusern wies der 
Präsident der Deutschen Krankenh-
ausgesellschaft, Dr. rer. pol. Rudolf 
Kösters, hin. Schon heute seien bun-
desweit 5.500 Ärztestellen unbe-

setzt, im Jahr 2019 würden sogar 
37.000 Ärzte fehlen. Vor allem in 
den Bereichen Psychiatrie, Innere 
Medizin und Chirurgie sowie in der 
Krankenhaushygiene fehle es schon 
heute an Fachpersonal. Die Situation 
werde sich weiter verschärfen, da 
auch die Zahl der Klinikpatienten in 
den nächsten Jahrzehnten „nach 
sehr vorsichtiger Schätzung“ um 8 
Prozent zunehme. Sachsen könne 
dem entgegenwirken, wenn die Uni-
versitäten in Dresden und Leipzig 
mehr Medizinstudenten ausbildeten 
als bisher.
Nicht nur für die Krankenhäuser son-
dern auch für Pflegeeinrichtungen 
stellt der demografische Wandel in 
Sachsen eine besondere Herausfor-
derung dar. Dies betonte Erik Boden-
dieck, Vizepräsident der Sächsischen 
Landesärztekammer,  in seinem Vor-
trag „Demografie und Morbidität – 
Auswirkungen auf Inanspruchnahme 
von Krankenhausbehandlung“. Auch 
die medizinischen Heil- und Hilsbe-
rufe müssten sich zukünftig der ver-
änderten Inanspruchnahme von Leis-

tungen und den größer werdenden 
pflegerischen Maßnahmen in dünn 
besiedelten Regionen annehmen.
Die unterschiedlichen regionalen 
Entwicklungen erfordern aus Sicht 
der sächsischen Krankenhäuser auch 
eine flexible Anwendung der beste-
henden Regelungen, aber vor allem 
neue Lösungen, zum Beispiel sekto-
renübergreifende Kooperationen 
zwischen Arztpraxen und Kranken-
häusern. Blaßkiewitz betonte, dass 
dabei nicht die Schließung oder der 
Rückbau von Standorten oder Kapa-
zitäten im Vordergrund stehe, son-
dern deren versorgungswirksame 
Umwidmung für eine Reorganisation 
der Krankenhäuser im Freistaat Sach-
sen.
Über 200 Vertreter aus Politik, Stan-
desorganisationen, Krankenkassen 
und Krankenhäusern folgten der Ein-
ladung der Krankenhausgesellschaft 
Sachsen zum diesjährigen „Sächsi-
schen Krankenhaustag“ nach Dres-
den.

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit




